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§1  Allgemeines 

(1)  Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteile des mit uns geschlossenen Vertrages. 
(2)  Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich für alle unsere Geschäftsbeziehungen, die wir 
erstmalig, laufend und zukünftig mit Unternehmen im Sinne von § 14 BGB (nachstehend Besteller oder Käufer) eingehen; 
sie gelten in ihrer jeweils neuesten Fassung auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass das bei deren Abschluss noch 
ausdrücklich erwähnt oder vereinbart werden muss. 
(3)  Gegenbestätigungen, Gegenangeboten oder sonstigen Bezugnahmen des Käufers, unter Hinweis auf seine 
Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit; abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn das von uns 
schriftlich bestätigt worden ist. 
(4)  Der Käufer darf Ansprüche aus mit uns geschlossenen Rechtsgeschäften nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung 
abtreten. 

§2  Angebote; Bestellungen 

(1)  Unsere Angebote sind - insbesondere nach Menge, Preis und Lieferzeit - stets freibleibend, es sei denn, sie sind 
ausdrücklich als verbindliche Angebote gekennzeichnet. 
(2)  Die Zusendung unserer Preisliste(n) ist nicht als Angebot anzusehen. Die in unserer Werbung und/oder in unseren 
Prospekten und sonstigen Verkaufsunterlagen enthaltenen technischen Daten, Verwendungszweckangaben und 
Produktabbildungen beinhalten kein Angebot auf Abschluss eines Garantievertrages im Sinne von § 443 BGB.  
(3)  Die Bestellung einer Ware und / oder Leistung beinhaltet das verbindliche Angebot des Vertragspartners, die Ware / 
Leistung erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei 
Wochen nach Bestelleingang anzunehmen. Die Angebotsannahme kann von uns schriftlich oder durch Auslieferung / 
Ausführung der bestellten Ware / Leistung an den Besteller erfolgen. Wir behalten uns vor, Bestellungen nicht anzunehmen, 
auch ohne schriftliche Äußerung oder nähere Begründung. Unser Schweigen nach Ablauf der Annahmefrist gilt im Zweifel 
als Ablehnung. 
(4)  Erfolgt die Bestellung auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung umgehend bestätigen. Die 
Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar, jedoch kann die Zugangsbestätigung 
unsererseits mit der Annahmeerklärung verbunden werden.  

§3  Preise 

(1)  Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich in EURO netto Kasse, ab Werk/Lager München, zzgl. Versand- und 
Verpackungskosten, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Gesetzliche Abgaben, Zölle und Steuern sind in der 
jeweils bei Rechnungsstellung geltenden Höhe gesondert zu entrichten. 
(2)  Unsere Preise gelten vom Tage des Vertragsabschlusses an für zwei Monate. 
(3)  Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als zwei Monate 
liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, Materialkosten oder die marktmäßigen 
Einstandspreise (Listenpreise), so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu 
erhöhen. 

§4  Menge; Qualität 

(1)  Wir sind stets berechtigt, bis zu 5% mehr oder weniger als vereinbart zu liefern (gültig nur für Massenware). 
(2)  Die Qualität der Ware richtet sich nach Handelsbrauch, sofern nicht im Einzelfall etwas Abweichendes vereinbart oder 
von uns bestätigt worden ist. 

§5  Annahmeverzug 

(1)  Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir - unbeschadet unserer 
Rechte nach § 6 Abs. 5 und 6 berechtigt, nach unserer Wahl vom Vertrag zurückzutreten und den uns dadurch 
entstehenden Schaden, einschließlich der Mehraufwendungen, zu verlangen.  
(2)  Im Falle des Annahmeverzugs geht auch die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
der gelieferten Sache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. 

§6  Lieferung 

(1)  Unsere Lieferungen erfolgen „ab Werk München“ (EXW Incoterm 2000), sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart 
ist. Der Zeitpunkt des Gefahrübergangs wird in Übereinstimmung mit den Incoterms der Internationalen Handelskammer 
Paris (Incoterms 2000) festgelegt.  
(2)  Wir sind zu angemessenen Teillieferungen berechtigt. 
(3)  Bei Lieferaufträgen auf Abruf gilt die gesamte Bestellmenge einen Kalendermonat nach Ablauf der für den Abruf 
vereinbarten Frist oder mangels einer vereinbarten Frist drei Kalendermonate nach Vertragsschluss als vom Vertragspartner 
abgerufen.  
(4)  Ist der Käufer zur Einteilung von Abrufkontingenten berechtigt und nimmt er die Einteilung nicht innerhalb von einem 
Kalendermonat nach Ablauf der jeweils vereinbarten Abruffrist oder mangels einer solchen Frist einen Monat nach 
Aufforderung durch uns nicht vor, dürfen wir die bestellte Gesamtmenge nach unserer Wahl einteilen, liefern und berechnen. 
(5)  Unsere Lieferverpflichtung steht stets unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Eigenbelieferung. 
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(6)  Angegebene Liefer- und Abladezeiten sind stets unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes 
vereinbart wird. 
(7)  Lieferhemmnisse wegen höherer Gewalt oder auf Grund von unvorhergesehenen und nicht von uns zu vertretenden 
Ereignissen, wie etwa auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, nachträglicher Wegfall von 
Ausfuhr- oder Einfuhrmöglichkeiten sowie unser Eigenbelieferungsvorbehalt gem. vorstehendem Abs. (5) entbinden uns für 
die Dauer und den Umfang ihrer Einwirkungen von der Verpflichtung, etwas vereinbarte Liefer- oder Abladezeiten 
einzuhalten. Sie berechtigen uns auch zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass dem Käufer deshalb Schadensersatz oder 
sonstige Ansprüche zustehen. 
(8)  Wird eine vereinbarte Liefer- oder Abladezeit überschritten, ohne dass ein Lieferhemmnis gem. vorstehendem Abs. (7) 
vorliegt, so hat uns der Käufer schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen einzuräumen. Wird 
auch diese Nachfrist von uns schuldhaft nicht eingehalten, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag, nicht hingegen zur 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Nichterfüllung oder Verzug, berechtigt, es sei denn, dass uns Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit trifft. 

§7  Untersuchungs- und Rügeobliegenheit 

(1)  Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am vereinbarten Bestimmungsort bzw. im Falle einer Selbstabholung 
bei ihrer Übernahme unverzüglich 
a)  nach Stückzahl, Gewichten und Verpackung zu untersuchen und etwaige Beanstandungen hierzu auf dem Lieferschein 
oder Frachtbrief  zu vermerken. Mengendifferenzen bei Masseartikeln von weniger als 5 % berechtigen nicht zur 
Beanstandung. 
b)  mindestens stichprobenweise, repräsentativ, eine Qualitätskontrolle vorzunehmen.  
(2)   Bei der Rüge etwaiger Mängel sind vom Käufer die nachstehenden Formen und Fristen zu beachten: 
a)  Die Rüge hat bis zum Ablauf des zweiten Werktages zu erfolgen, der auf die Anlieferung der Ware am vereinbarten 
Bestimmungsort bzw. ihrer Übernahme folgt. Bei der Rüge eines verdeckten Mangels, der trotz ordnungsgemäßer 
Erstuntersuchung gem. vorstehendem Abs. (1) zunächst unentdeckt geblieben ist, gilt eine abweichende Fristenregelung, 
wonach die Rüge bis zum Ablauf des zweiten auf die Feststellung folgenden Werktages zu erfolgen hat, längstens aber 
binnen zwei Wochen nach Anlieferung der Ware bzw. deren Übernahme. 
b)  Die Rüge muss uns innerhalb der vorgenannten Fristen originalschriftlich oder per Telefax detailliert zugehen. Eine 
fernmündliche Mängelrüge reicht nicht aus. Mängelrügen gegenüber Handelsvertretern, Maklern oder Agenten sind 
unbeachtlich. 
c)  Aus der Rüge müssen Art und Umfang des behaupteten Mangels eindeutig zu entnehmen sein.  
d)  Der Käufer ist verpflichtet, die beanstandete Ware am Untersuchungsort zur Besichtigung durch uns, unseren Lieferanten 
oder von uns beauftragte Sachverständige bereitzuhalten. 
(3)  Beanstandungen in Bezug auf Stückzahl, Gewichte und Verpackung der Ware sind ausgeschlossen, sofern es an dem 
nach vorstehendem Abs. (1) (a) erforderlichen Vermerk auf Lieferschein oder Frachtbrief bzw. Empfangsquittung fehlt. 
Ferner ist jegliche Reklamation ausgeschlossen, sobald der Käufer die gelieferte Ware vermischt, weiterverwendet, 
weiterveräußert oder mit ihrer Be- oder Verarbeitung begonnen hat. 
(4)  Nicht form- und fristgerecht bemängelte Ware gilt als genehmigt und abgenommen. 

§8  Gewährleistung   

(1)  Vorbehaltlich ordnungsgemäßer Mängelrüge nach § 7 Abs. 2  leisten wir Gewähr mit folgender Maßgabe: 
a) bei Mängeln der Ware sind wir berechtigt, nach unserer Wahl zunächst Nacherfüllung in Form der Nachbesserung oder 
mangelfreien Ersatzlieferung zu leisten. 
b)  wählt der Käufer wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, 
steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 
c)  wählt der Käufer nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, so erstreckt sich unsere Haftung nicht auf Schäden 
die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; eine Haftung für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden ist ausgeschlossen. 
(2)  Die Gewährleistungsfrist für Sach- und Rechtsmängel beträgt ein Jahr. 
(3)  Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere oder die Produktbeschreibung des Herstellers vereinbart. 
Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung durch uns oder den Hersteller stellen daneben keine vertragsgemäße 
Beschaffenheit der Ware dar. 
(4)  Garantien im Rechtssinne erhält der der Käufer von uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 

§9  Haftung 

Wir haften nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten. Im Übrigen beschränkt sich bei leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen; 
unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen 
Vertreter, leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen. 
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§10 Zahlung 

(1)  Unsere Kaufpreisforderungen sind grundsätzlich “Netto-Kasse” und ohne jeden Abzug 30 Kalendertage ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, soweit nicht ein anderes Zahlungsziel schriftlich vereinbart wird. 
(2)  Wechsel oder Schecks nehmen wir nur auf Grund besonderer Vereinbarung und stets nur zahlungshalber an. Diskont- 
und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers und sind sofort fällig. 
(3)  Wird der Rechnungsbetrag nicht binnen 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum oder zu einem  anderweitig schriftlich 
vereinbarten Fälligkeitstermin ausgeglichen, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in nachgewiesener Höhe, mindestens aber 
in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB zu berechnen, ohne dass es einer besonderen Mahnung be-
darf. 
(4)  Wenn bei dem Käufer kein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb mehr gegeben ist, insbesondere bei ihm gepfändet wird, 
ein Scheck- oder Wechselprotest stattfindet oder Zahlungsstockung oder gar Zahlungseinstellung eintritt oder von ihm ein 
gerichtliches oder außergerichtliches Vergleichsverfahren oder ein ihn betreffendes Konkursverfahren beantragt oder ein 
Verfahren nach der Insolvenzordnung beantragt wird, sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen, auch wenn wir Wechsel oder Schecks angenommen haben. Dasselbe gilt, wenn 
der Käufer mit seinen Zahlungen an uns in Verzug gerät oder anderer Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit 
zweifelhaft erscheinen lassen. Außerdem sind wir in einem solchen Fall berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung 
zu verlangen oder vom Vertrag zurück zu treten.  
(5)  Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt, wenn die von ihm hierzu behaupteten 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns ausdrücklich anerkannt worden sind. 

§11 Eigentumsvorbehalt 

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises (unter Einschluss etwaiger 
Transportkosten) unser Eigentum. Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsganges zu bearbeiten, verarbeiten und/oder weiterzuveräußern. Die Be- und Verarbeitung durch den Käufer 
erfolgt stets in unserem Namen und Auftrag. Daraus entstandene Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt in Höhe unserer 
fakturierten Forderung einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Zur 
Einziehung dieser Forderungen bleibt der Käufer weiterhin befugt. Unsere Befugnis zum Forderungseinzug bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns aber, die Forderung solange nicht einzuziehen, solange der Käufer mit der Zahlung des 
Kaufpreises nicht in Verzug gerät. Gerät der Verkäufer mit der Bezahlung des Kaufpreises in Verzug, erlischt dessen 
Ermächtigung, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, einzubauen und/oder weiterzuveräußern. 

§12 Leergut 

Der Käufer ist verpflichtet, uns Leergut (Eurokisten, Paletten, Eurohaken etc.) in gleicher Art, Menge und gleichen Wertes 
zurückzugeben, wie er es zum Zwecke der Anlieferung erhalten hat. Ist dem Käufer die Rückgabe an uns bei Anlieferung 
unserer Ware nicht möglich, so hat er unverzüglich und auf eigene Kosten für den Ausgleich des Leergutkontos zu sorgen 
(Bringschuld). Gerät der Käufer mit der Rückgabe des Leerguts in Verzug, so können wir nach einer angemessenen 
Nachfristsetzung die Rücknahme verweigern und vom Käufer Schadensersatz in Geld verlangen. 

§13 Anwendbares Recht 

Die Vertragsbeziehung der Parteien sowie alle Fragen bezüglich Leistungen, Gültigkeit und Auslegung des Kaufvertrages 
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Internationales Kaufrecht ist ausgeschlossen. Das gilt 
insbesondere für das Wiener Übereinkommen über den Internationalen Warenkauf (CISG). Werden Handelsklauseln 
verwendet, so gelten die Incoterms 2000 der Internationalen Handelskammer Paris. 

§14 Erfüllungsort/Gerichtsstand 

Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag und der Vertragsbeziehung ergebenden Leistungspflichten ist unser 
Geschäftssitz in München; bei Kaufleuten im Sinne von § 1 HGB gilt das Landgericht München I  als Gerichtsstand. 

§15 Schlussbestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungen. Unwirksame Bestimmungen gelten als durch solche wirksame Regelungen ersetzt, die geeignet sind, 
den wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung soweit wie möglich zu verwirklichen. 


